
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/10/21 2001/13/0267
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §34 Abs1;

BAO §35 Abs2;

BAO §39;

Rechtssatz

Eine ausschließliche Förderung liegt nicht vor, wenn die Körperschaft, abgesehen von völlig untergeordneten

Nebenzwecken, andere als gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Die Ansicht der

Abgabenbehörde, der in der Veranstaltung von Märkten gelegene Vereinszweck stelle einen

begünstigungsschädlichen, weil nicht dem Gemeinwohl verp=ichteten Zweck dar, ist zu teilen. Das Vorbringen des

abgabep=ichtigen Vereins, die gegenständlich verrechnete Standmiete sei niedriger als bei vergleichbaren Märkten

gewesen, ließ allenfalls eine Begünstigung der vom Verein einen Stand mietenden Wirtschaftstreibenden, nicht aber

eine Förderung der Allgemeinheit auf den in § 35 Abs. 2 BAO angesprochenen Gebieten erkennen. In der Förderung

des Erwerbes und der Wirtschaft liegt kein gemeinnütziger Zweck (Hinweis E 20. Juli 1999, 99/13/0078).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2004:2001130267.X01

Im RIS seit

18.11.2004

Zuletzt aktualisiert am

16.05.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/35
https://www.jusline.at/entscheidung/58117
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2004/10/21 2001/13/0267
	JUSLINE Entscheidung


